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A Allgemeine Begründung 

1. Planungsanlass 

Ein ortsansässiger Flächeneigentümer hat als Vorhabenträger die Einleitung eines Ver-

fahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Errichtung 

einer Photovoltaik-Freiflächenanlage südöstlich von Theißing beantragt. 

Mit der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage kann das Ziel von Bund und Land un-

terstützt werden, den Anteil der Erneuerbaren Energien bei der zukünftigen Energiebe-

reitstellung deutlich auszubauen und hierdurch den CO2 - Ausstoß zu verringern. In 

Verantwortung gegenüber heutigen und künftigen Generationen möchte die Gemeinde 

hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Großmehring hat daher beschlossen, das Verfahren 

zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Ausweisung eines 

Sondergebietes (gem. § 11 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage“ einzuleiten und parallel hierzu gem. § 8 Abs. 3 BauGB den Flächennut-

zungsplan zu ändern. 

2. Lage des Planungsgebiets und örtliche Situation 

Allgemeine Beschreibung 
 
Der Geltungsbereich liegt im nordöstlichen Gemeindegebiet von Großmehring (Land-

kreis Eichstätt, Regierungsbezirk Oberbayern) nahe der Grenze zum Stadtgebiet Voh-

burg a.d. Donau. Er weist einen Gesamtflächenumfang von 2,42 ha auf und umfasst 

das Flurstück mit der Fl.Nr. 219, Gemarkung Theißing.  

Naturräumlich befindet sich das Plangebiet auf der Fränkischen Alb (nach Ssymank) 

bzw. der Untereinheit „Hochfläche der Südlichen Frankenalb“ (nach dem Arten- und 

Biotopschutzprogramm Bayern). 

 
 
Örtliche Gegebenheiten 
 

Das Plangebiet befindet sich auf einer von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (vor-

wiegend Ackerbau) und Strukturarmut geprägten Hochfläche. Das Gelände der Hoch-

fläche ist sanft bewegt und durch flache Erhebungen/Hügel gekennzeichnet. Im Plan-

gebiet selbst, dass ebenfalls überwiegend durch Ackerbau gekennzeichnet ist (zwi-

schenzeitlich Grünlandansaat erfolgt), weist das Gelände eine leichte Exposition Rich-

tung Südwesten auf. Im Nordwesten des Flurstücks fällt das Gelände über einen Ran-

ken um wenige Meter zu einem benachbarten Flurweg hin ab. Der Ranken ist teils bio-

topkartiert und aufgrund der Ausgeräumtheit der Landschaft als Inselbiotop besonders 

schutzwürdig. Gekennzeichnet ist er durch ein Mosaik aus (mageren) Altgrasbestän-

den, wärmeliebenden Säumen, Gebüschen und Hecken. Das Gebiet ist im Süden, Os-

ten und Norden von weiteren Flurwegen umgeben, wobei der nördliche Flurweg als 

Grünweg ausgebildet ist. In diesem Bereich quert eine das Landschaftsbild vorbelas-

tende 220 kV-Freileitung von Südwesten nach Nordosten den Landschaftsraum. 
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3. Planungsrechtliche Voraussetzungen und Vorgaben 

Die gesetzliche Grundlage liefern das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 

des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist sowie die 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 

Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). Gemäß § 2 BauGB ist für das Vorhaben eine Umweltprü-

fung durchzuführen. Der dafür erforderliche Umweltbericht (§ 2a) ist Bestandteil dieser 

Begründung (vgl. Teil B).  

 

 
Landesentwicklungsprogramm - Regionalplan  
 
Folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) 

vom 01.09.2013, geändert am 01.03.2018, sind für die vorliegende Planung von Rele-

vanz bzw. zu beachten: 

 

- 1.3.1 Klimaschutz (G): Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung ge-

tragen werden, insbesondere durch […] die verstärkte Erschließung und Nutzung 

erneuerbarer Energien […] 

- 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen […] (G): Land- und forst-

wirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere hochwertige 

Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in 

Anspruch genommen werden. 

- 6.2.1  Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Z): Erneuerbare Energien sind 

verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 

- 6.2.3  Photovoltaik […] (G): Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf 

vorbelasteten Standorten realisiert werden. 

- 7.1.3  Erhalt freier Landschaftsbereiche (G): In freien Landschaftsbereichen sollen 

Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt werden. Durch deren Mehrfachnut-

zung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst vermindert wer-

den. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 

 

Gemäß Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot“ sind Frei-

flächen-Photovoltaikanlagen keine Siedlungsflächen, die unter das Anbindegebot fal-

len. 

 

 

Der Regionalplan der Region Ingolstadt formuliert zu erneuerbaren Energien keine er-

gänzenden oder konkretisierenden Ziele. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von räumlich konkretisierten Zielen der Raum-

ordnung und der Landesplanung (z.B. landschaftlichen Vorbehaltsgebieten, Regiona-

len Grünzügen, Schwerpunktgebieten des regionalen Biotopverbundes, vgl. auch 

nachfolgender Planausschnitt aus der Zielkarte 3 des Regionalplanes „Landschaft und 

Erholung). 
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Planausschnitt aus der Karte 3 „Landschaft und Erholung des Regionalplanes mit Lage des Plangebietes (roter Kringel) 

 

Die Planung entspricht hinsichtlich der Erneuerbaren Energien den Zielen des LEP 
Bayern. Besonders begünstigt ist der Standort für die Errichtung einer Photovoltaik-
Freiflächenanlage dadurch, dass mit der unmittelbar nördlich querenden 220 kv-Freilei-
tung bereits eine wesentliche Vorbelastung für das Landschaftsbild besteht und 
dadurch die aus Landschaftsschutzgründen erwünschte Bündelung von technischer 
Infrastruktur ermöglicht wird. Gleichzeitig kann durch die randlichen Ausgleichsflächen 
und die Umwandlung des Ackers in Extensivgrünland dem Grundsatz 5.1. des Regio-
nalplans Rechnung getragen werden, dass in Gebieten mit geringen Anteilen naturbe-
tonter Flächen, dieser Anteil erhöht werden soll. 

 

 

Schutzgebiete des Naturschutz- und Wasserrechts 

 

Schutzgebiete des Naturschutz und Wasserrechts sind von der Planung nicht nachtei-

lig berührt. Das kartierte, im Nordwesten in das Plangebiet hineinragende Biotop ist zu 

erhalten. 

4. Begründung der Standortwahl / Alternativenprüfung 

Die Planung erfolgt auf Antrag eines Vorhabenträgers, der Eigentümer des überplanten 

Flurstücks ist.  

Gemäß dem Grundsatz 6.2.3 des LEP Bayern sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden, um eine Bündelung von tech-

nischer Infrastruktur zu schaffen. Diese optimalen Voraussetzungen sind im vorliegen-

den Fall gegeben, da unmittelbar im Norden eine 220 kV-Freileitung das Plangebiet 

tangiert. Da die Landschaft darüber hinaus ausgeräumt, heißt der landschaftliche Wert 

begrenzt ist, das Plangebiet keine bedeutsame Fernwirksamkeit und keine besonderen 

ökologischen Empfindlichkeiten aufweist, zudem auch keine Schutzgebiete des Natur-

schutzrechts oder Wasserrechts sowie Vorrang-/Vorbehaltsgebiete der 
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Regionalplanung berührt werden, ist der Standort im besondere Maße für die geplante 

Nutzung als Photovoltaik-Freiflächenanlage geeignet.  

Das kartierte, im Nordwesten in das Plangebiet hineinragende Biotop ist zu erhalten 

und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in das Konzept zur Grünordnung zu 

integrieren. 

Eine Prüfung alternativer Standorte ist im vorliegenden Fall aus den zuvor genannten 

Gründen nicht erforderlich. Da die Fläche für die Planung der PV-Anlage unmittelbar 

zur Verfügung steht, wird die Planung am vorliegenden Standort weiterverfolgt, um die 

Ziele des Klimaschutzes wirksam zu unterstützen.  

5. Inhalt der Planänderung  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Großmehring mit integriertem 
Landschaftsplan aus dem Jahre 2011 stellt im Bereich des Plangebietes „Flächen für 
die Landwirtschaft“ dar.  
Ein für das Plangebiet dokumentiertes Bodendenkmal wurde aus einem Auszug des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 12.12.2008 bei Aufstellung des Flä-
chennutzungsplanes in diesen nachrichtlich übernommen. Im Bayernatlas mit Denk-
maldaten ist diesen Bodendenkmal hingegen, im Gegensatz zu den nächstgelegenen 
Denkmälern im räumlichen Umfeld, nicht weiter bzw. nicht mehr aufgeführt.  
Im Nordwesten wurde das kartierte Biotop aus der Biotopkartierung 2005 nachrichtlich 
übernommen. 
 

Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebietseinstufungen mit den 

Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, wird die-

ser im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Entsprechend den geplan-

ten Festsetzungen im gleichzeitig in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan wird als 

Baufläche ein Sondergebiet Zweckbestimmung „Photovoltaik“ mit randlichen Aus-

gleichsflächen dargestellt.  

6. Erschließung 

Verkehrliche Erschließung 

 

Die Erschließung des Sondergebietes erfolgt von der im Norden verlaufenden Kreis-

straße EI 36 über landwirtschaftlich Flurwege zum Plangebiet.  

Die bestehenden Straßen/Wege zur Erschließung sind für Bau und Betrieb einer Frei-

flächen-Photovoltaikanlage ausreichend dimensioniert und leistungsfähig. Ein weiterer 

Ausbau ist nicht erforderlich. 

 

 

Netzeinspeisung 

 

Die Netzeinspeisung erfolgt ca. 220 m südöstlich in ein bestehendes 20 kV-Erdkabel 

der Bayernwerk Netz GmbH. Dies ist vom Netzbetreiber vorgemerkt. 

 

 

Ver- und Entsorgung 

 

Da die Flächen zwischen und unter den Modultischen unversiegelt bleiben, soll das 

(über die Modultische) anfallende Niederschlagswasser weiterhin flächig vor Ort über 

die belebte Oberbodenzone versickern.  
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7. Immissionsschutz 

Mit dem Betrieb der Anlage sind optische Immissionen aufgrund von Blendwirkungen 

durch Reflexionen des Sonnenlichts von den Modulen verbunden. Diese werden durch 

die Verwendung von reflexionsarmen Solarmodulen reduziert. 

Gemäß § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind Immissionen als 

schädliche Umwelteinwirkungen zu werten, sofern sie nach Art, Ausmaß oder Dauer 

geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 

Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen.  

Gemäß dem Hinweispapier der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 

(LAI) zu Lichtimmissionen erfahren Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von 

einer Photovoltaikanlage entfernt befinden, erfahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwir-

kungen. Lediglich bei ausgedehnten Photovoltaikparks könnten auch weiter entfernte 

Immissionsorte noch relevant sein.  

Am vorliegenden Standort sind keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft zu erwarten, da sich im 

möglichen Wirkbereich der PV-Anlage weder schützenswerte Wohnnutzungen noch 

relevante Straßen mit Kfz-Verkehr befinden. 

8. Denkmalschutz 

In der unmittelbaren Umgebung des Geltungsbereichs befinden sich keine Baudenk-

male. Auch landschaftsbildprägende Baudenkmäler, gegenüber denen das geplante 

Vorhaben eine verunstaltende oder bedrängende Wirkung ausüben würde, sind im 

Umfeld nicht vorhanden.  

 

Ein für das Plangebiet dokumentiertes Bodendenkmal wurde aus einem Auszug des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 12.12.2008 bei Aufstellung des Flä-
chennutzungsplanes im Jahr 2011 in diesen nachrichtlich übernommen. Im Bayernat-
las mit hinterlegten Denkmaldaten ist diesen Bodendenkmal hingegen, im Gegensatz 
zu den nächstgelegenen Denkmälern im räumlichen Umfeld, nicht weiter bzw. nicht 
mehr aufgeführt.  
 
Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. Art. 8 
BayDSchG zu melden und eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde 
und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vorzunehmen. Ein Mitarbeiter des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege führt anschließend die Denkmalfeststel-
lung durch. Die so identifizierten Bodendenkmäler sind fachlich qualifiziert aufzuneh-
men, zu dokumentieren und auszugraben. Der so entstandene denkmalpflegerische 
Mehraufwand wird durch die Beauftragung einer fachlich qualifizierten Grabungsfirma 
durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege übernommen.  

9. Grünordnung und Eingriffsregelung 

9.1 Gestaltungsmaßnahmen 

In Richtung der nicht durch bestehende Gehölzstrukturen abgeschirmten Bereiche, 

heißt nach Süden, Osten und Norden sollen im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-

nung Maßnahmen zur Einbindung der Photovoltaik-Freiflächenanlage in das Land-

schaftsbild festgesetzt werden. 
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9.2 Eingriffsregelung 

Die Eingriffsregelung wird im Detail im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung abge-
handelt. 
 
Im Bebauungsplan sollen Maßnahmen zur Einbindung des Vorhabens in die freie 

Landschaft sowie zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffe in den Naturhaushalt 

und das Landschaftsbild festgesetzt werden, insbesondere: 

- Erhaltung der biotopkartierten Struktur aus Gehölzen und Säumen/Altgrasfluren 

- Umwandlung von Acker in Extensivgrünland im Bereich des Sondergebietes  

- Beschränkung der max. Höhe baulicher Anlagen 

- geringe Bodeninanspruchnahme durch Verankerung der Module durch Ramm- 

oder Schraubfundamente und unbefestigte Ausführung interner Erschließungs-

wege 

- Verwendung kleintierdurchlässiger Zäune zwischen PV-Anlage und Ausgleichsflä-

chen 

- Versickerung des (über die Module) anfallenden Niederschlagswassers vor Ort 
 
Der mit der Planung verbundene naturschutzrechtliche Eingriff bzw. Ausgleichsbedarf 

beläuft sich auf etwa 0,4 ha. Dieser soll entsprechend der gewählten Darstellung im 

Rahmen der Flächennutzungsplan-Änderung randlich des geplanten Sondergebiets 

durch Eingrünungsmaßnahmen bzw. Saum- und Pufferstreifen zu den angrenzenden 

Biotopstrukturen erbracht werden. 

10. Artenschutzprüfung 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) wurde von Dipl.-Biologe Dieter 

Jungwirth, Ingolstadt, erarbeitet (Juli 2021). 

 

Bei vier Begehungen im Zeitraum von Ende März bis Ende Mai 2021 konnten keine 

Brutnachweise von planungsrelevanten Vogelarten im Planungsgebiet erbracht wer-

den, obwohl Feldlerche, Schafstelze und Rebhuhn im weiteren Umfeld des betroffenen 

Grundstückes nachgewiesen werden konnten. Dem Gutachten zufolge begründet sich 

dies durch die Kulissenwirkung des Gehölzbestandes in der Nordwestecke, die über 

das Grundstück geführte Stromtrasse mit einem Mast im Grundstück und den schma-

len Zuschnitt des Flurstückes mit befahrbaren Flurwegen auf drei Seiten. Hinzukommt 

die diesjährige Feldfrucht (Wintergetreide), die von Bodenbrütern weitgehend gemie-

den wird, wenn optimalere Alternativflächen vorhanden sind.  

 

In den Randbereichen des amtlich kartierten Biotops konnte bei zwei Begehungen ein 

Vorkommen der Zauneidechse erbracht werden. Diese räumlich isolierte Population ist 

durch das Vorhaben jedoch nicht betroffen, da die Habitate, die für ein Zauneidechsen-

vorkommen in Frage kommen, von der vorliegenden Planung nicht tangiert werden. Da 

die Planung eine weitreichende Eingrünung des Grundstückes vorsieht und für die Flä-

chen zwischen den Photovoltaikmodulen eine extensive Pflege bzw. Beweidung ange-

dacht ist, kann durchaus von einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Zauneidechsenpopulation ausgegangen werde. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 

5 BNatSchG sind für die Umsetzung der vorgesehenen Planung wie folgt vorzusehen: 
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- Das Befahren, Abstellen von Fahrzeugen und Betriebs- und Baumaterialien im Be-

reich der kartierten Biotopstrukturen ist auszuschließen. 

- Der in der Nordwestecke des betroffenen Grundstückes gelegene Teil des amtlich 

kartierten Biotopes 7135-0085-001 ist während der gesamten Bauphase durch ei-

nen geeigneten Bauzaun zu sichern. 

 

Da durch das geplante Vorhaben keine wesentlichen ökologischen Funktionen verloren 

gehen, sind keine Maßnahmen, als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. §44 

Abs.5 Satz 3 BNatSchG erforderlich (Details siehe saP).  
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B Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabe 

Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des Bau-

leitplans auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.   

 

Die gesetzliche Grundlage liefern das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 

des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist (§ 1 Aufgabe, Be-

griff und Grundsätze der Bauleitplanung, § 1a ergänzende Vorschriften zum Umwelt-

schutz, § 2, vor allem Abs. 4 - Umweltprüfung). 

1.2 Inhalt und Ziele des Plans 

Ein ortsansässiger Bürger hat als Vorhabenträger die Einleitung eines Verfahrens zur 

Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Errichtung einer Photo-

voltaik-Freiflächenanlage südöstlich von Theißing auf seinem ca. 2,4 ha großen Flur-

stück Nr. 219, Gmkg. Theißing beantragt. Die jährlich erzeugte Strommenge von gut 2 

Millionen kWh soll in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. 

 

Mit der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage kann das Ziel von Bund und Land un-

terstützt werden, den Anteil der Erneuerbaren Energien bei der zukünftigen Energiebe-

reitstellung deutlich auszubauen und hierdurch den CO2 - Ausstoß zu verringern. In 

Verantwortung gegenüber heutigen und künftigen Generationen möchte die Gemeinde 

gemeinsam mit dem Vorhabenträger hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

Details siehe Teil A der Begründung. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die Planung erfolgt auf Antrag eines Vorhabenträgers, der Eigentümer des überplanten 

Flurstücks ist.  

Gemäß dem Grundsatz 6.2.3 des LEP Bayern sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden, um eine Bündelung von tech-

nischer Infrastruktur zu schaffen. Diese optimalen Voraussetzungen sind im vorliegen-

den Fall gegeben, da unmittelbar im Norden eine 220 kV-Freileitung das Plangebiet 

tangiert. Da die Landschaft darüber hinaus ausgeräumt, heißt der landschaftliche Wert 

begrenzt ist, das Plangebiet keine bedeutsame Fernwirksamkeit und keine besonderen 

ökologischen Empfindlichkeiten aufweist, zudem auch keine Schutzgebiete des Natur-

schutzrechts oder Wasserrechts sowie Vorrang-/Vorbehaltsgebiete der Regionalpla-

nung berührt werden, ist der Standort im besondere Maße für die geplante Nutzung als 

Photovoltaik-Freiflächenanlage geeignet.  

Das kartierte, im Nordwesten in das Plangebiet hineinragende Biotop ist zu erhalten 

und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in das Konzept zur Grünordnung zu 

integrieren. 

Eine Prüfung alternativer Standorte ist im vorliegenden Fall aus den zuvor genannten 

Gründen nicht erforderlich. Da die Fläche für die Planung der PV-Anlage unmittelbar 

zur Verfügung steht, wird die Planung am vorliegenden Standort weiterverfolgt, um die 

Ziele des Klimaschutzes wirksam zu unterstützen.  
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2. Vorgehen bei der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich sowie angrenzende Nutzun-

gen im Umfeld um den Geltungsbereich (Wirkraum), um weiterreichende Auswirkun-

gen bewerten zu können (Bsp. Emissionen, Auswirkungen auf Biotopverbund etc.). 

2.2 Prüfungsumfang und Prüfungsmethoden 

Geprüft werden gem. BauGB 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7: 

a) Auswirkungen auf Fläche, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 

die Bevölkerung insgesamt 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 

h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die nach 

europarechtlichen Vorgaben durch Rechtsverordnung verbindlich festgelegt sind 

i) Wechselwirkungen zwischen den Belangen a) bis d) 

j)     unbeschadet des §50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-

kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen 

Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Be-

lange nach dem Buchstaben a bis d und i 

§ 1 a: 

- Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 

- Umwidmungssperrklausel des § 1a Abs. 2 Satz 2 

- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung gem. 

§ 1a Abs. 3 

- Berücksichtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1a Abs. 4 

- Erfordernisse des Klimaschutzes gem. § 1a Abs. 5 

 

Für die Prüfung wurde eine Biotop- und Nutzungstypenerfassung des Geltungsbe-

reichs und des Umfelds vorgenommen und vorhandene Unterlagen ausgewertet.  

 

Die Umweltprüfung wurde verbal-argumentativ in Anlehnung an die Methodik der öko-

logischen Risikoanalyse durchgeführt. Sie basiert auf der Bestandsaufnahme der rele-

vanten Aspekte des Umweltzustandes im voraussichtlich erheblich beeinflussten Ge-

biet. Zentrale Prüfungsinhalte sind die Schutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-d. Die ein-

zelnen Schutzgüter wurden hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit bewertet, wobei 

die Vorbelastungen berücksichtigt wurden. 

 

Der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter werden die Wirkungen des Vorha-

bens gegenüber gestellt. Als Ergebnis ergibt sich das mit dem Bauleitplan verbundene 

umweltbezogene Risiko als Grundlage der Wirkungsprognose. Ergänzend und zusam-

menfassend werden die Auswirkungen hinsichtlich der Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 e-i 

BauGB dargelegt. 
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Bei der Prognose der möglichen erheblichen Auswirkungen des Bauleitplanes wird die 

Bau- und Betriebsphase auf die genannten Belange berücksichtigt, u.a. infolge 

 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-

schließlich Abrissarbeiten, 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige 

Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 

möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die 

Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und 

Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorha-

ben gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. 

 

Die Auswirkungen werden in drei Stufen bewertet: geringe, mittlere und hohe Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. 

2.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Zum Satzungsbeschluss lagen keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 

Angaben mehr vor. 

3. Planungsvorgaben und Fachgesetze 

Es wurden insbesondere berücksichtigt: 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

 

Das Bundesnaturschutzgesetz wurde durch Festsetzung von grünordnerischen Maß-

nahmen und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt.  

 

Das Wasserhaushaltsgesetz wird durch die angestrebte naturnahe Versickerung des 

unverschmutzten Oberflächenwassers vor Ort berücksichtigt.  

 

Das Bodenschutzgesetz wurde durch die Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimie-

rung der Bodenversiegelung berücksichtigt. 
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4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

4.1 Mensch 

Beschreibung und Bewertung 

 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und 

des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedingun-

gen beeinflusst werden. 

 
Bewertungskriterien sind: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Wohnfunktion 

Funktion für Naherholung 

 

Beim Aspekt "Wohnen" ist die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz 

des Wohn- und Wohnumfeldes relevant. Beim Aspekt "Erholung" sind überwiegend die 

wohnortnahe Feierabenderholung bzw. die positiven Wirkungen siedlungsnaher Frei-

räume auf das Wohlbefinden des Menschen maßgebend. 

 

Wohnfunktion 
 

Im räumlich-funktionalen Umfeld zum Plangebiet existieren keine Gebäude mit Wohn-

funktion. 

 

Funktionen für die Naherholung 
 
Das Plangebiet hat Bedeutung als Teil der erlebbaren Landschaftskulisse für Naherho-

lungssuchende auf den umliegenden Wegen. Auf der ausgeräumten Hochfläche ist 

von einer sehr geringen Erholungsnutzung auszugehen, ausgewiesene Wander- oder 

Radwege verlaufen nicht im nahen Umfeld zum Plangebiet. 

 
 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Auswirkungen auf die Wohnfunktion 

 

Mit der Planung sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Wohnfunktion, z.B. 

durch Blendwirkungen der PV-Anlage verbunden. 

 

Auswirkungen auf die Naherholung 

 

Die benachbarten Wege sind mit Ausnahme kurzfristiger Beeinträchtigungen während 

der Bauphase weiterhin prinzipiell für die Naherholung nutzbar. Zwar wird der Land-

schaftsraum durch die PV-Anlage weiter technisch überprägt, diese Wirkungen können 

aus dem Nahbereich durch Eingrünungsmaßnahmen jedoch gemildert werden. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Mensch:  

Auswirkungen geringe Erheblichkeit  
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4.2 Tiere und Pflanzen, Biodiversität 

Beschreibung und Bewertung 
 
Zur Bewertung des vorhandenen Biotoppotenzials werden folgende Bewertungskrite-

rien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Vorkommen seltener Arten 

Seltenheit des Biotoptyps 

Größe, Verbundsituation 

Repräsentativität 

Ersetzbarkeit 

 

Das Plangebiet befindet sich auf einer von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (vor-

wiegend Ackerbau) und dadurch bedingt von Strukturarmut und geringer Naturnähe 

geprägten Hochfläche. Nur wenige wertgebende Biotopstrukturen sind ausgebildet.  

 

Der überplante Bereich wurde bis vor kurzem überwiegend ackerbaulich genutzt, zur 

Bestandsaufnahme im März 2021 war Wintergetreide angebaut. In der Zwischenzeit 

wurde, in Vorbereitung auf den möglichen späteren Bau der PV-Anlage,  im Einverneh-

men mit der Unteren Naturschutzbehörde Grünland angesät. Im Nordwesten des Flur-

stücks fällt das Gelände über einen Ranken um wenige Meter zu einem benachbarten 

Flurweg hin ab. Der Ranken ist teils biotopkartiert und aufgrund der Ausgeräumtheit 

der Landschaft als Inselbiotop besonders schutzwürdig. Gekennzeichnet ist er durch 

ein Mosaik aus (mageren) Altgrasbeständen, wärmeliebenden Säumen, Gebüschen 

und Hecken.  

 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) wurde von Dipl.-Biologe Dieter 

Jungwirth, Ingolstadt, erarbeitet (Juli 2021). Bei vier Begehungen im Zeitraum von 

Ende März bis Ende Mai 2021 konnten keine Brutnachweise von planungsrelevanten 

Vogelarten im Planungsgebiet erbracht werden, obwohl Feldlerche, Schafstelze und 

Rebhuhn im weiteren Umfeld des betroffenen Grundstückes nachgewiesen werden 

konnten. Dem Gutachten zufolge begründet sich dies durch die Kulissenwirkung des 

Gehölzbestandes in der Nordwestecke, die über das Grundstück geführte Stromtrasse 

mit einem Mast im Grundstück und den schmalen Zuschnitt des Flurstückes mit befahr-

baren Flurwegen auf drei Seiten. Hinzukommt die diesjährige Feldfrucht (Winterge-

treide), die von Bodenbrütern weitgehend gemieden wird, wenn optimalere Alternativ-

flächen vorhanden sind. In den Randbereichen des amtlich kartierten Biotops konnte 

bei zwei Begehungen ein Vorkommen der Zauneidechse erbracht werden. 

 

Der Geltungsbereich hat eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Planung wird eine etwa 2,0 ha große intensiv landwirtschaftlich genutzte Flä-

che (geplantes Sondergebiet) mit Modultischen überstellt. Die Module werden im Re-

gelfall mittels Rammgründung installiert, d.h. der Versiegelungsgrad ist äußerst gering 

und beschränkt sich auf wenige untergeordnete bauliche Anlagen (v.a. Trafostation, 

evtl. Schafunterstand). Der überwiegende Anteil der Sondergebietsflächen wird zu Ex-

tensivgrünland entwickelt. 
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Das kartierte, im Nordwesten in das Plangebiet hineinragende Biotop ist zu erhalten 

und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in das Konzept zur Grünordnung zu 

integrieren. Durch eine extensive Grünlandnutzung im Solarpark in Verbindung mit den 

randlichen Ausgleichsflächen wird sich die Biodiversität innerhalb des Plangebietes ge-

genüber der bei der bisherigen konventionellen ackerbaulichen Nutzung voraussicht-

lich erhöhen. 

 

Die räumlich isolierte Zauneidechsen-Population ist durch das Vorhaben nicht betrof-

fen, da die Habitate, die für ein Zauneidechsenvorkommen in Frage kommen, von der 

vorliegenden Planung nicht tangiert werden. Durch die o.g. Maßnahmen kann von ei-

ner Verbesserung des Erhaltungszustandes der lokalen Zauneidechsenpopulation aus-

gegangen werden.  

Da durch das geplante Vorhaben keine wesentlichen ökologischen Funktionen verloren 

gehen, sind keine Maßnahmen, als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. §44 

Abs.5 Satz 3 BNatSchG erforderlich (Details siehe saP). 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Pflanzen und Tiere:  

Auswirkungen geringe Erheblichkeit   

4.3 Boden 

Beschreibung und Bewertung 
 
Zur Bewertung des Bodens werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Natürlichkeit 

Seltenheit 

Biotopentwicklungspotenzial 

natürliches Ertragspotenzial 

 
Das Plangebiet ist der digitalen geologischen Karte 1:25.000 zufolge zum einen von 

quartären Deckschichten in Form von Löß oder Lößlehm, zum anderen von Kalkstei-

nen aus dem Oberjura geprägt. Der Übersichtsbodenkarte 1:25.000 nach handelt es 

sich fast ausschließlich um Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm). 

Gemäß Bodenschätzung weisen die lehmigen Böden eine geringe bis mittlere Ertrags-

fähigkeit auf (nach Ackerschätzrahmen Ackerzahlen zwischen 30 und 58). Ein Bioto-

pentwicklungspotenzial besteht überwiegend zu mittleren Prägungen von Lebensräu-

men. Seltenen Böden liegen nicht vor. 

 

Durch die ackerbauliche Nutzung sind die Böden anthropogen überprägt und Bodenge-

füge und -aufbau in seiner Natürlichkeit gestört (Befahren mit schweren Maschinen, re-

gelmäßiges pflügen, düngen).  
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Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage führt trotz der Flächengröße nur zu 

verhältnismäßig geringfügigen Bodeneingriffen durch Abgrabungen und Wiederverfüllun-

gen (Kabelrohrverlegungen etc.). Die Module werden im Regelfall mittels Rammgrün-

dung installiert, d.h. der Versiegelungsgrad ist äußerst gering und beschränkt sich auf 

wenige untergeordnete bauliche Anlagen (z.B. Trafostation, ggf. Schafsunterstand etc.). 

Dabei sind die gültigen Regelwerke und Normen, insbesondere DIN 18915 und 19731 

(vgl. auch § 12 BBodSchV), zu beachten. 

Die Böden können in ähnlichem Maße wie bisher ihre Bodenfunktionen erfüllen, auch 

eine extensive landwirtschaftliche Nutzung ist prinzipiell weiterhin möglich. Der bisherige 

Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln entfällt. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Boden:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit    

4.4 Wasser 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Gewässer/Oberflächenwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Retentionsfunktion 

Einfluss auf das Abflussgeschehen 

 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Grundwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung (Empfindlichkeit) 

Bedeutung für Grundwassernutzung 

Bedeutung des Grundwassers im Landschaftshaushalt 

 

Beschreibung und Bewertung 

 

Gewässer sind von der Planung nicht berührt. 

 

Trinkwasserschutzgebiete sind nicht betroffen. Über die Grundwasserverhältnisse lie-

gen keine detaillierten Informationen vor. Aufgrund der Höhenlage und der Geologie 

sind ausreichende Deckschichten anzunehmen. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Da Eingriffe in den Boden und somit dessen Filtereigenschaften stark begrenzt sind, 

sind der Grundwasserschutz und die -neubildung weiterhin in ähnlichem Maße ge-

währt. Die Versickerung des über die Modultische anfallenden Niederschlagswassers 

erfolgt weiterhin vor Ort über die belebte Bodenzone. 

 

Insgesamt wird durch die Grünlandnutzung die derzeitige Nutzung extensiviert, der 

Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmitteln unterbleibt zukünftig (Festsetzung im 

Bebauungsplan). Zudem erfolgt die Oberflächenreinigung der Photovoltaikelemente 

nur mit Wasser unter Ausschluss von grundwasserschädigenden Chemikalien. 
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Gesamtbewertung Schutzgut Wasser:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit   

4.5 Klima/Luft 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimati-

sche Ausgleichsfunktionen maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht 

sich auf die Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu binden und Immissionen zu min-

dern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeutung 

von Flächen für die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

lufthygienische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

klimatische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

 

Beschreibung und Bewertung 
 
Der Geltungsbereich ist aufgrund seiner Lage im ländlichen Raum nicht als klimati-

sches Belastungsgebiet einzustufen. Die Freiflächen haben lokale Bedeutung als Kalt-

luftentstehungsgebiet und örtliche Funktionen für den Luftaustausch, jedoch ohne 

Siedlungsrelevanz. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage sind keine erheblichen Auswirkungen auf 

das Lokalklima zu erwarten. Zwischen den Modulreihen kann weiterhin Kaltluft entste-

hen. Die neu zu pflanzenden Gehölze im Randbereich produzieren zukünftig zusätzlich 

Frischluft. 

 

Mit der Errichtung der Anlage wird der Verwendung fossiler Energieträger und somit 

dem Ausstoß von CO²-Emissionen entgegengewirkt, was sich positiv für den Klima-

schutz auswirkt.  
 

 
Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.6 Landschaft 

Landschaft und Landschaftsbild werden nachfolgenden Kriterien bewertet: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Eigenart 

Vielfalt 

Natürlichkeit 

Freiheit von Beeinträchtigungen 

Bedeutung / Vorbelastung 

 
Das Plangebiet befindet sich auf einer von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (vor-

wiegend Ackerbau) geprägten Hochfläche. Nur wenige Landschaftselemente (z.B. He-

cken, Einzelbäume etc.) gliedern bzw. bereichern das Landschaftsbild. Das Gelände ist 
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sanft bewegt und durch flache Erhebungen/Hügel gekennzeichnet. Bedeutsame Blick-

bezüge vom oder auf das Plangebiet sind nicht gegeben. 

 

Im Plangebiet selbst, dass ebenfalls überwiegend durch Ackerbau gekennzeichnet ist, 

weist das Gelände eine leichte Exposition Richtung Südwesten auf. Im Nordwesten 

des Flurstücks fällt das Gelände über einen Ranken um mehrere Meter zu einem be-

nachbarten Flurweg nach Westen hin ab. Der Ranken ist durch ein Mosaik aus Säu-

men, Gebüschen und Hecken gekennzeichnet und trägt somit zur Bereicherung des 

ansonsten strukturarmen Landschaftsbildes bei.  

 

Im nördlichen Plangebiet tangiert bzw. quert eine das Landschaftsbild vorbelastende 

220 kV-Freileitung von Südwesten nach Nordosten das Plangebiet bzw. den Land-

schaftsraum. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Mit der geplanten PV-Anlage wird der Landschaftsraum zunehmend von technischer 

Infrastruktur geprägt. In Richtung der nicht durch bestehende Gehölzstrukturen abge-

schirmten Bereiche, heißt insbesondere Richtung Süden sowie nach Osten und Nor-

den sollen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Gehölzstrukturen zur Einbin-

dung der PV-Anlage einschließlich deren Einzäunung in das Landschaftsbild festge-

setzt werden. 

 
 

Gesamtbewertung Landschaft:  

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit  

4.7 Fläche 

Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Durch die Planung wird die Fläche für den Zeitraum der solarenergetischen Nutzung 

der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen, eine extensive Nutzung, z.B. 

durch Beweidung ist weiterhin möglich. 

Die Auswirkungen durch die Änderung in der Art der Nutzung der Fläche sind bei den 

Schutzgütern Kap. 4.1 bis 4.6 beschrieben. 

4.8 Kultur- und Sachgüter 

Ein für das Plangebiet dokumentiertes Bodendenkmal wurde aus einem Auszug des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 12.12.2008 bei Aufstellung des Flä-
chennutzungsplanes im Jahr 2011 in diesen nachrichtlich übernommen. Im Bayernat-
las mit hinterlegten Denkmaldaten ist diesen Bodendenkmal hingegen, im Gegensatz 
zu den nächstgelegenen Denkmälern im räumlichen Umfeld, nicht weiter bzw. nicht 
mehr aufgeführt. 
 
Eventuell zutage tretende Bodendenkmäler unterliegen grundsätzlich der Meldepflicht 
an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbe-
hörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG (vgl. auch Kapitel 8 „Denkmalschutz“ in der allge-
meinen Begründung). 
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4.9 Wechselwirkungen 

Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind im Geltungsbereich 

nicht vorhanden. 

4.10 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet beginnt ca. 2,4 km südlich (FFH-Gebiet „Do-

nauauen zwischen Ingolstadt und Weltenburg“; ID 7136-304).  

Aufgrund der Entfernung und der Art des Vorhabens sind nachteilige Auswirkungen auf 

die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes nicht zu erwarten. 

5. Sonstige Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB 

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 

Relevante Blendwirkungen sind nicht zu erwarten.  

Abfälle und Schmutzwasser fallen während des Betriebes der Anlage nicht an. Das bei 

Niederschlagsereignissen über die Module anfallende Oberflächenwasser wird vor Ort 

flächig über die belebte Bodenzone versickert. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 

Die Planung fördert durch die gezielte Gewinnung von erneuerbarer Energie in Form 

von Solarenergie deren Nutzung. 

 

Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

 

Durch die Planung wird die Fläche für den Zeitraum der Nutzung zur Solarenergiege-

winnung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen, eine extensive Nut-

zung, z.B. durch Beweidung ist weiterhin möglich. Der Versiegelungsgrad ist stark be-

grenzt.  

 

Darstellung von Landschaftsplänen 

 

Die Gemeinde verfügt über einen in den Flächennutzungsplan integrierten Land-

schaftsplan. Zeichnerische Maßnahmen und Ziele des Landschaftsplans existieren für 

den überplanten Bereich nicht. 

 
Erfordernisse des Klimaschutzes 

 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die Errichtung der Photovoltaik-Frei-

flächenanlage Rechnung getragen, da hiermit der Verwendung fossiler Energieträger 

und somit dem Ausstoß von CO²-Emissionen entgegengewirkt wird. 
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6. Zusammenfassende Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
standes und der erheblichen Auswirkungen  

Gemäß Anlage 1 Abs. 2 Ziffer b zum BauGB sind die Auswirkungen u.a. infolge der fol-

genden Wirkungen zu beschreiben: 

 

Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, so-

weit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 

Abrissarbeiten erfolgen nicht. Die Auswirkungen bezüglich des Vorhandenseins des 

geplanten Vorhabens sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapitel 4 ausführ-

lich dargelegt. 

 

Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 

Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 

Schutzgüter in Kapitel 4 ausführlich dargelegt. 

 

Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-

schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigun-

gen  

 

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 

Schutzgüter „Mensch“ sowie „Tiere und Pflanzen, Biodiversität“ in Kapitel 4 ausführlich 

dargelegt. 

 

Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-

gung und Verwertung  

 

Abfälle fallen i.d.R. nur während der Bauzeit an (Verpackungen etc.) und werden ord-

nungsgemäß entsorgt. Durch den Betrieb der Anlage entstehen keine Abfälle. Nach 

Einstellung der Nutzung der Photovoltaikanlage sind die Anlagenteile ordnungsgemäß 

rückzubauen und die Abfälle entsprechend der zu diesem Zeitpunkt geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen zu entsorgen. 

 

Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 

oder die Umwelt 

 

Die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage befindet sich außerhalb von Zonen, für die 
eine erhöhte Gefahr durch Naturgefahren besteht (z.B. Erdbebenzonen, Hochwasser-
schutzgebiete, Gefahrenhinweisgebiete für Georisiken). Nach derzeitigem Kenntnis-
stand ergeben sich durch den Standort der Anlage aber keine diesbezüglich erwartba-
ren Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt. 
 
Unvorhersehbare Naturkatastrophen und dadurch bedingte Schäden durch die Anlage 
für die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt können nie gänzlich ausgeschlossen 
werden. Z.B. besteht durch das Vorhaben ein denkbares, wenn auch sehr geringes Ri-
siko durch Entzündung von Anlageteilen durch Überspannungs- bzw. Kurzschluss-
schäden. Um Risiken bezüglich einer möglichen Brandgefahr zu minimieren, sollte 
durch den Vorhabenträger eine Abstimmung mit der zuständigen Feuerwehr erfolgen. 
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Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-

barter Plangebiete 

 

Wesentliche Kumulierungseffekte gehen mit der Planung nicht einher. Natura 2000 Ge-

biete, werden durch das Vorhaben, auch in Kumulierung mit sonstigen Projekten bzw. 

Plänen, nicht erheblich beeinträchtigt (vgl. Kapitel B.4.10). 

 

Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber 

den Folgen des Klimawandels 

 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die Errichtung der Photovoltaik-Frei-

flächenanlage Rechnung getragen, da hiermit der Verwendung fossiler Energieträger 

und somit dem Ausstoß von CO²-Emissionen entgegengewirkt wird. 

 

Eingesetzte Techniken und Stoffe 

 

Die Bauteile der gewählten Unterkonstruktion bestehen aufgrund ihrer längeren Halt-

barkeit voraussichtlich aus verzinktem Stahl, wodurch möglicherweise in einem sehr 

geringen Maße Zink in die Umwelt bzw. den Boden freigesetzt wird. 

Als PV-Module werden voraussichtlich polykristalline Module auf Silizium-Basis ver-

wendet, die größtenteils recycelt werden können. 

7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen 

Die Eingriffsregelung wird im Detail im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung abge-
handelt. 
 

Im Bebauungsplan sollen Maßnahmen zur Einbindung des Vorhabens in die freie 

Landschaft sowie zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffe in den Naturhaushalt 

und das Landschaftsbild festgesetzt werden, insbesondere: 

- Erhaltung der biotopkartierten Struktur aus Gehölzen und Säumen/Altgrasfluren 

- Umwandlung von Acker in Extensivgrünland im Bereich des Sondergebietes  

- Beschränkung der max. Höhe baulicher Anlagen 

- geringe Bodeninanspruchnahme durch Verankerung der Module durch Ramm- 

oder Schraubfundamente und unbefestigte Ausführung interner Erschließungs-

wege 

- Verwendung kleintierdurchlässiger Zäune zwischen PV-Anlage und Ausgleichsflä-

chen 

- Versickerung des (über die Module) anfallenden Niederschlagswassers vor Ort 
 

Der mit der Planung verbundene naturschutzrechtliche Eingriff bzw. Ausgleichsbedarf 

beläuft sich auf etwa 0,4 ha. Dieser soll entsprechend der gewählten Darstellung im 

Rahmen der Flächennutzungsplan-Änderung randlich des geplanten Sondergebiets 

durch Eingrünungsmaßnahmen bzw. Saum- und Pufferstreifen zu den angrenzenden 

Biotopstrukturen erbracht werden. 
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8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist zunächst mit der Erhaltung des derzeitigen Zu-

standes, d.h. einer überwiegend intensiven ackerbaulichen Nutzung, zu rechnen. Ein 

weiterer Beitrag zum Klimaschutz würde nicht erfolgen. 

Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe und Umweltauswirkungen sind gegen-

über der Null-Variante vertretbar. 

9. Monitoring 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen wird im Rahmen der verbindli-

chen Bauleitplanung behandelt. 

10. Zusammenfassung 

1. Allgemeines 

 

Der Umweltbericht prüft die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt und den 

Menschen frühzeitig im Planungsverfahren.  

 

Ein ortsansässiger Bürger hat als Vorhabenträger die Einleitung eines Verfahrens zur 

Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Errichtung einer Photo-

voltaik-Freiflächenanlage südöstlich von Theißing auf seinem ca. 2,4 ha großen Flur-

stück Nr. 219, Gmkg. Theißing beantragt. Die jährlich erzeugte Strommenge von gut  

2 Millionen kWh soll in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. 

 

Untersuchungen zum Artenschutz erfolgen noch. 
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2. Auswirkungen des Vorhabens 

 

Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Mensch Blendwirkungen sind nicht zu erwarten; 

Eingrünung der Randlagen der PV-An-

lage  

geringe Erheblich-

keit 

Pflanzen, Tiere, bi-

ologische Vielfalt 

Erhaltung des kartierten Biotops,  

Verlust von intensiv genutztem Acker 

(pot. auch Lebensraum der Feldlerche), 

überwiegender Teil wird zu Extensiv-

grünland umgewandelt 

wird noch ergänzt 

Boden Abgrabungen und Aufschüttungen so-

wie geringe Versiegelungen; Bodenho-

rizont durch bisherigen Ackerbau be-

reits gestört; Rückbau nach Beendi-

gung der solarenergetischen Nutzung  

geringe Erheblich-

keit 

Wasser sehr geringe Versiegelung, weiterhin 

flächige Versickerung des Nieder-

schlagswassers vor Ort 

geringe Erheblich-

keit 

Klima keine relevanten lokalklimatischen Aus-

wirkungen; Vorhaben für den Klima-

schutz von Bedeutung 

geringe Erheblich-

keit 

Landschaft Beeinträchtigung durch technische Inf-

rastruktur kann durch randliche Gehölz-

strukturen gemindert werden 

mittlere  

Erheblichkeit 

Wechselwirkungen 

Wirkungsgefüge 

keine Flächen mit komplexem ökologi-

schem Wirkungsgefüge betroffen 

geringe Erheblich-

keit  

Fläche Inanspruchnahme einer landwirtschaft-

lich genutzten Fläche; Rückbau nach 

Beendigung der solarenergetischen 

Nutzung 

geringe Erheblich-

keit  

Kultur- und Sach-

güter 

keine Betroffenheit -  

 

Mit Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage gehen Wirkungen überwiegend ge-

ringer Erheblichkeit auf die Schutzgüter des Naturhaushalts sowie mittlerer Erheblich-

keit auf das Landschaftsbild einher. 

 

Diese Auswirkungen können durch Festsetzungen im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung wirksam gemindert und/oder kompensiert werden. 
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11. Referenzliste der Quellen 

Für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen wurden ergänzend 

zu eigenen Erhebungen vor Ort folgende Quellen herangezogen: 

- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP) 

- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz (Biotope, Schutzgebiete etc.) 

- Umweltatlas Bayern (Geologie, Boden, Gewässerbewirtschaftung, Naturgefahren) 

- Bayernatlas (Denkmäler etc.) 

- Erdbebenzonenkarte von Deutschland, https://www.gfz-potsdam.de/din4149-erd-

bebenzonenabfrage/  

- Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), Beschluss der LAI 

vom 13.09.2012 

- Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Frei-

flächenanlagen der ARGE Monitoring PV-Anlagen Im Auftrag des Bundesministe-

riums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Stand vom 28.11.2007 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bauvorhaben „Solarpark Theißing-Süd-

ost“ von Diplom-Biologe Dieter Jungwirth, Ingolstadt vom Juli 2021 
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